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Beschlussübersicht

Der Verwaltungsausschuss hat am 10. Mai 2022 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 22/22
Der Verwaltungsausschuss beschließt auf der Grundlage der 1. Änderung der 
Außenbereichssatzung „Siedlungsgebiet Schmiedeberger Straße“ vom 16. Fe-
bruar 2015 (in Kraft getreten am 3. März 2015) die Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens zum Antrag auf Vorbescheid für das Bauvorhaben: Erweiterung 
der Wohnbaufläche, Am Waldwinkel 1, Flur 5, Flurstück 358/3 in Bad Düben 
für die im Antrag benannten vier Optionen wie folgt:   

a) Das gemeindliche Einvernehmen zur Option 1 – ein weiteres Vollgeschoss 
aufbauen, Dachart egal – wird auf Grundlage des § 3 Satz 3 der Außenbe-
reichssatzung abgelehnt (nur eingeschossiges Gebäude zulässig auf Grund 
Nachbarschaft zum denkmalgeschützten Holzhaus Schmiedeberger Straße 
51 A und B).

b) Das gemeindliche Einvernehmen zur Option 2 – Dachausbau mit Einbau 
einer Dachgaube in Richtung Am Waldwinkel 2 – wird erteilt.

c) Das gemeindliche Einvernehmen zur Option 3 – Dachausbau mit neuer 
Dachkonstruktion als Sparrendach mit höherer Firsthöhe gemäß der Kon-
kretisierung in der E-Mail vom 3. Mai 22 (Dachneigung von 38 bis max. 
45°, Höhe Kniestock ca. 1 m, Firsthöhe kleiner/Gleich der der umliegenden 
Nachbargebäude, Erhalt des Binderdaches vom vorhandenen Wohnhausteil 
zur Straße) – wird erteilt.

d) Das gemeindliche Einvernehmen zur Option 4 – Errichtung eines separaten 
Wohngebäudes mit 1 Garage – wird erteilt, wenn dabei alle Festsetzungen 
der Satzung eingehalten werden.

Beschluss-Nr. 23/22
Der Verwaltungsausschuss beschließt auf der Grundlage der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Süd-Ost“ vom 23. September 2011 (in Kraft 
getreten am 26. Oktober 2011) das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag: 
Errichtung einer Reifenlager-Montagehalle mit einem Sozialtrakt, Brückenstraße 
3, Flur 8, Flurstück 52/161 im Gewerbegebiet „Süd-Ost“ Bad Düben.

Beschluss-Nr. 24/22
Der Verwaltungsausschuss beschließt gemäß § 34 BauGB (Bauvorhaben in-
nerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, unbeplanter Innenbereich) 
die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Bauantrag für das Bau-
vorhaben: Neubau Einfamilienhaus, Wittenberger Straße 54, Flur 2, Flurstück 
13/108 und 13/110 in Bad Düben.

Beschluss-Nr. 25/22
Der Verwaltungsausschuss beschließt gemäß § 34 BauGB (Bauvorhaben inner-
halb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, unbeplanter Innenbereich) die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Bauantrag für das Bauvor-
haben: Neubau eines Einfamilienhauses mit Garagen, Wittenberger Straße 36 
B, Flur 4, Flurstück 6/45 in Bad Düben.

Beschluss-Nr. 26/22
Der Verwaltungsausschuss beschließt gemäß § 34 BauGB (Bauvorhaben inner-
halb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, unbeplanter Innenbereich) die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Bauantrag für das Bauvor-
haben: Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage, Wittenberger Straße 14, 
Flur 4, Flurstück 31/45 in Bad Düben.

Beschluss-Nr. 27/22
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Düben beschließt gemäß § 4 Absatz 
3 Pkt. 2 der Hauptsatzung der Stadt Bad Düben vom 17. Juli 2014, zuletzt 
geändert am 16. Dezember 2016, für das Haushaltsjahr 2022 eine außer-
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planmäßige Auszahlung in Höhe von 28.200,00 Euro auf der Buchungsstelle 
12.6.0.01/9015.7832000 für die Maßnahme „Errichtung von 2 Sirenenanlagen 
– Paul-Kaiser-Straße, (Hammermühle) und Stadtteil Wellaune“.

Öffentliche Bekanntmachung – 
Satzung der Stadt Bad Düben

1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Teilfläche am Windmühlenweg 

(ehemaliger Kraftverkehr/Bauhof)“

Der Stadtrat der Stadt Bad Düben hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2021 
mit Beschluss-Nr. 7-25-989 die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Teilfläche 
am Windmühlenweg (ehemaliger Kraftverkehr/ Bauhof)“ in der Fassung vom 
26. November 2021 bestehend aus der Planzeichnung mit den textlichen Festset-
zungen gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen 
und die Begründung gebilligt. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Ab-
satz 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die 
Satzung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB in Kraft.
Der Geltungsbereich der Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Teilflä-
che am Windmühlenweg (ehemaliger Kraftverkehr/Bauhof)“ umfasst folgende 
Flurstücke der Flur 5 in der Gemarkung Bad Düben:
275/2 (Teilfläche), 275/8, 277/4, 278/9, 278/10, 278/ 11, 278/12, 278/13, 278/14, 
278/15, 278/16, 282/20, 282/21, 282/22, 282/24 und 282/27.
Der Geltungsbereich ist in dem Auszug der Planzeichnung (nicht maßstäblich) 
als durchgängige fette Umrandung dargestellt. Es gilt die Innenseite der Um-
randung als Geltungsbereichsgrenze. Maßgebend ist die Planzeichnung in der 
Fassung vom 26. November 2021.
Jedermann kann die Satzung bestehend aus der Planzeichnung und der Be-
gründung in der Stadtverwaltung Bad Düben, Bau- und Bürgeramt, Markt 11, 
04849 Bad Düben zu den Öffnungszeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangen.
Zusätzlich werden die Unterlagen gemäß § 10a Absatz 2 BauGB in das zentrale 
Internetportal des Landes Sachsen unter https://buergerbeteiligung.sachsen.de/
portal/bplan/startseite und das Internetportal der Stadt Bad Düben unter www.
bad-dueben.de/rathaus/stadtentwicklung/ eingestellt und zugänglich gemacht. 

Bekanntmachungsanordnung

Gemäß § 215 Absatz 1 Satz 1 BauGB werden 
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche Ver-

letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs unbeachtlich,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a BauGB 
beachtlich sind.
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Gemäß § 4 Absatz 4 Satz 1 i. V. m. Absatz 5 SächsGemO gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zu 
Stande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen 

Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Fristen

a) die Rechtsaufsichtbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Ge-

meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

 Ist eine Verletzung nach Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der im § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB hingewiesen. Demnach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach 
den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
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8. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan mit 
Begründung auf Dauer der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und 
über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden am  .................  im Amtsblatt-Nr. ................... 
ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie 
auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 und 2 BauGB) und weiter auf die Fälligkeit und Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen (vergl. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB) 
hingewiesen worden. 
Der Bebauungsplan ist mit Veröffentlichung im Amtsblatt-Nr.  ........... am  ........................  in 
Kraft getreten..

Bad Düben, ............................................

Die Bürgermeisterin

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes bestehend aus:
-     Planzeichnung, M 1: 500 mit textlichen Festsetzungen und Begründung vom  26.08.2021
haben in der Zeit vom  12.10.  bis 15.11.2021 während der Öffnungszeiten gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Stadtverwaltung zu jedermann Einsicht öffentlich ausgelegen.
Zusätzlich können die Unterlagen über das Internetportal der Stadt Bad Düben unter 
www.bad-dueben.de und im Landesportal 
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/bplan/startseite oder 
www.bauleitplanung.sachsen.de eingesehen werden.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, 
im Amtsblatt Nr. 19  vom 29.09.2021 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Von der Umweltprüfung wurde nach § 13 Abs. 3 abgesehen.

Bad Düben, ............................................

Die Bürgermeisterin

4. Die berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange (TÖB) sind 
nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 
06.10.2021   aufgefordert worden, 
Stellungnahmen abzugeben. 

Bad Düben, ............................................

Die Bürgermeisterin

7. Die Satzung über den  Bebauungsplan, 
bestehend aus  der Planzeichnung 
und dem Text wird hiermit ausgefertigt.

Bad Düben, ............................................

Die Bürgermeisterin

2. Der Stadtrat hat am 16.09.2021
mit Beschluss-Nr. 7 - 22 - 880  den Entwurf 
des Bebauungsplanes nach § 13a BauGB 
mit Begründung gebilligt und zur 
Auslegung bestimmt.

Bad Düben, ............................................

Die Bürgermeisterin

5. Die Darstellung der Grenzen und Be-
zeichnungen der Flurstücke stimmt mit 
dem Liegenschaftskataster überein
(Stand ................................................).
Für die Lagegenauigkeit der Grenzdar-
stellung im Plan wird nicht garantiert.

Eilenburg, ...........................................

Vermessungsamt des 
Landkreises Nordsachsen

6. Der Bebauungsplan, bestehend 
aus der Planzeichnung und den 
Textfestsetzungen, wurde nach § 10 BauGB
in der Sitzung des Stadtrates vom  
............... mit Beschl-Nr.  ..........  als Satzung 
in der Fassung vom  ................  beschlossen. 
Die Begründung zum  Bebauungsplan 
wurde gebilligt.

Bad Düben, ............................................

Die Bürgermeisterin

Verfahrensschritte zur 1. Änderung
1. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung 
am  20.05.2021     Beschl.-Nr.
7 - 19 - 854  nach § 2 Abs. 1  i.V.m.  
§ 13a BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplanes beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde 
durch Veröffentlichung im Amtsblatt 
Nr.  19  vom  29.09.2021
ortsüblich bekannt gemacht.

Bad Düben, ............................................

Die Bürgermeisterin

GRUNDLAGE DER PLANDARSTELLUNG
Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage des Bestandsplanes des 
Vermessungsbüros H.-P. Keller, Oschatz vom Februar 2014 erstellt.
Das Kataster wurde auf Stand August 2021 fortgeschrieben.

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung  - BauNVO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I,  S.132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung  
- PlanzV ) vom 18.12.1990 (BGBl. I v. 1991, S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), 
die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert worden ist

2.     NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
(§ 9 Abs. 6 BauGB)
Denkmalschutzbelange
Aus Gründen des archäologischen Denkmalschutzes wird auf die Melde- und Sicherungspflicht von 
Bodenfunden ge4mäß § 20 SächsDSchG hingewiesen. § 20 SächsDSchG ist in die Planungs-
unterlagen und Ausführungsdokumenten mit folgendem Wortlaut zu übernehmen:

(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten, Teile oder Spuren von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen 
ist, dass es sich um Kulturdenkmale handelt, hat dies unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde 
beim Landratsamt Nordsachsen anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten 
Tages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern nicht die zuständige 
Landesoberbehörde für den Denkmalschutz mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. 
(2) Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Eigentümer und der Besitzer des Grundstückes sowie der 
Leiter der Arbeiten, bei denen die Sache entdeckt wurde. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu einem 
Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch die Anzeige an den Leiter 
oder Unternehmer der Arbeiten befreit.

3. HINWEISE:
Bodenschutz
Altlasten:
Im Plangebiet befindet sich die nach Sächsischen Altlastenkataster (SALKA) erfasste Verdachtsfläche 
"Betriebsgelände Kraftverkehr" [Altlastenkennziffer: 74 200 154]. 

Boden:
Ergeben sich im Zuge der weiteren Planung, Bauvorbereitung und -ausführung Hinweise auf schädliche 
Bodenveränderungen oder/und Altlasten i.S. des § 9 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 3 bis 5 BBodSchG (z.B. altlasten-
relevante Sachverhalte wie organoleptische Auffälligkeiten; Abfall) besteht für den Grundstückseigentümer 
und Inhaber der tatsächlichen Gewalt nach § 13 Abs. 3 SächsKrWBodSchG vom 22. Februar 2019 die Pflicht, 
diese unverzüglich der nach § 19 Abs. 1 SächsKrWBodSchG zuständigen Behörde (hier: LRA Nordsachsen, 
Umweltamt) mitzuteilen.
Im Hinblick auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit Boden, sowie zur Minimierung baubetrieblicher 
Bodenbelastungen, sind die auf der Grundlage des § 1a BauGB, § 1 BBodSchG, § 202 BauGB und die in der 
Begründung gegebenen Hinweise zu beachten.
 
 
Trinkwasserschutz:
Das Plangebiet befindet sich in der Trinkwasserschutzzone III der Wasserfassung für das Wasserwerk 
Bad Düben. Für die Errichtung von baulichen Anlagen ist im Rahmen der Bauanzeige vorab und im 
Rahmen des Bauantrages parallel eine Befreiung von den Verboten und Nutzungsbeschränkungen der 
Schutzzonenverordnung bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen.  Für die Versickerung von 
unbelastetem Niederschlagswasser ist die wasserrechtliche Genehmigung bei der unteren Wasserbehörde 
zu beantragen. Bei der Durchführung von Baumaßnahmen sind die ausführlichen Hinweise in der 
Begründung zu beachten.

Kampfmittel:
Auf der Fläche ist nach derzeitigem Kenntnisstand keine Belastung mit Kampfmitteln bekannt. Munitions-
sucharbeiten sind nicht erforderlich. Bei den Erdarbeiten sind die einschlägigen Bestimmungen beim 
Fund von Waffen, Waffenteilen, Munition und Sprengkörpern zu beachten. Sollten wider Erwarten doch 
Kampfmittel oder andere unbekannte Gegenstände militärischer Herkunft gefunden werden, ist 
unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle oder Polizeibehörde anzuzeigen. Dies gilt auch im 
Zweifelsfall. Die Meldepflicht ist in die Planungsunterlagen und Ausführungsdokumente zu übernehmen 
und die ausführenden Firmen sind darauf hinzuweisen.

Natürliche Radioaktivität:
Das Plangebiet liegt in einem Bereich, in dem wahrscheinlich erhöhte Radonkonzentration in der 
Bodenluft vorhanden sind. Es wird empfohlen, die fachlichen Hinweise zum Radonschutz 
zu beachten. Dazu kann die Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen (T. 03772/24214 oder  
e-mail: radonberatung@smul.sachsen.de) genutzt werden. 

TEXTFESTSETZUNGEN

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung
1.1.1 Mischgebiet MI nach § 6 BauNVO
Die allgemeine Zulässigkeit richtet sich nach § 6 Abs. 2  Nr. 1 bis 5 BauNVO. Zulässig sind danach Wohngebäude, Geschäfts- 
und Bürogebäude, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, 
Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Anlagen für erneuerbare Energien (z.B. Sonnenenergie) sind innerhalb des Mischgebietes überall zulässig. Erdwärmeanlagen 
sind aufgrund der Lage in der Trinkwasserschutzzone III nicht erlaubnisfähig.

Unzulässig sind  nach § 1 Abs. 5 BauNVO die Nutzungen nach § 6 Abs. 2 BauNVO:
-     Nr. 6 Gartenbaubetriebe
-     Nr. 7 Tankstellen und 
-     Nr. 8 Vergnügungsstätten

Ausnahmen nach § 6 Abs. 3 BauNVO werden auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zugelassen.

1.1.2 Sonstige Sondergebiete nach § 11 BauNVO
Sondergebiet 1 (SO 1): "Sondergebiet großflächiger Nahversorger"
Das Sondergebiet dient der Unterbringung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen (Zweckbestimmung).
Zulässig sind großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit einer Verkaufsfläche von max. 1.000 m², die als Kernsortiment 
Lebensmittel führen, einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen. 

Sondergebiet 2 (SO2): "Sondergebiet Bäcker / Metzgerei"
Das Sondergebiet dient der Unterbringung von Bäckereiverkaufsbetrieben mit Café-Nutzung oder Metzgereiverkaufsbetrieben 
mit Imbiss-Nutzung (Zweckbestimmung).
Zulässig sind Bäckereiverkaufsbetriebe mit angeschlossener Café-Nutzung oder Metzgereiverkaufsbetriebe mit angeschlossener 
Imbiss-Nutzung mit max. 30 m² Verkaufsfläche.

Anlagen für erneuerbare Energien (z.B. Sonnenenergie) sind innerhalb der Sondergebiete überall zulässig. Erdwärmeanlagen 
sind aufgrund der Lage in der Trinkwasserschutzzone III nicht erlaubnisfähig.

1.1.3  Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1  Nr. 1 BauGB wird im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
bestimmt durch:
- die Grundflächenzahl GRZ
- maximale Höhe der baulichen Anlagen über NHN
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche für Garagen, Carports, Stellplätze und ihren Zufahrten und Neben-
anlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis 50% überschritten werden, maximal bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8.

1.2  Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO)
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die in der Planzeichnung eingetragenen Baugrenzen nach 
§ 23 BauNVO bestimmt. Nach § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO kann ausnahmsweise ein Vortreten von untergeordneten 
Gebäudeteilen bis max. 1,5m zugelassen werden.

1.3    Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Garagen und Stellplätze sind in den Sondergebieten 1 und 2 nur innerhalb der Baugrenzen zulässig. 
In den Mischgebietsflächen sind sie auch außerhalb zulässig.
Vor Garagenzufahrten ist sicher zu stellen, dass zur Erschließungsstraße hin das Aufstellen von Fahrzeugen in einer 
Tiefe von mindestens 5m auf der privaten Grundstücksfläche möglich ist.

1.4   Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
Das unbelastete Niederschlagswasser sollte auf den jeweiligen Baugrundstücken bevorzugt flächenhaft versickert 
oder entsprechend wieder verwendet werden. Notwendige Flächen oder Anlagen dazu sind im gesamten Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes zulässig. Dafür ist eine wasserrechtliche Genehmigung einzuholen.

1.5  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Abrissarbeiten von Gebäuden sind möglichst im Winterhalbjahr durchzuführen. Beim Rückbau und Abriss von Gebäuden 
außerhalb dieser Zeit ist unmittelbar (maximal 10 Tage) vor dem Abriss ein Artenschutzgutachten zu erarbeiten.

1.6   Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
Maßnahme M 1
Die in der Planzeichnung mit M 1 festgesetzten Pflanzstreifen sind als Schutzstreifen mit einheimischen Bäumen und 
Sträucher (keine Koniferen und Nadelgehölze) zu bepflanzen.

Je 10 Stellplätze ist ein einheimischer Laubbaum zu pflanzen.

1.7   Flächen mit Bindungen für  Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)
Maßnahme M 2
Die in der Planzeichnung für die Erhaltung von Bäumen und Sträucher dargestellte Fläche M 2 ist als Ausgleichsfläche für 
eine Straßenbaumaßnahme dauerhaft zu erhalten.

1.8   Besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Zum Schutz der Umgebungsbebauung wird die Nachtanlieferung (von 22.00. bis 6.00 Uhr) in den Sondergebieten 
ausgeschlossen.

57186005718600

45
41

20
0

45
41

20
0

5718500

5718400

45
41

10
0

45
41

10
0

45
41

00
0

45
41

00
0

5718500

5718400

BGB Grundstücksgesellschaft Herten - BV 7720 - Bad Düben, Postweg 16
Hohewardstraße 345 - 349 in 45699 Herten/Westfalen 

vertreten durch:
ALDI Immobilienverwaltung GmbH & CO. KG
Hohewardstr. 345 - 349 in 45699 Herten/Westfalen

5010

ÜBERSICHTSPLAN

011/21 BP 02
Frau Sawatzki 26.11.2021
1 : 500

Satzungsexemplar

1. Änderung 
des Bebauungsplanes der Stadt Bad Düben 

"Teilfläche Am Windmühlenweg 
(ehemaliger Kraftverkehr/Bauhof)"

54905

Pehritzsch  Mühlweg 12  04838 Jesewitz  Tel. 034241/52 68 13  Fax 034241/52 68 14
post@ibs-eilenburg.de      www.ibs-eilenburg.de
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Sachverständigenwesen mbH

Maßstab

Bearbeitet

Projekt-Nr.

Planer

Unterschrift

Zulassungs-Nr.

Datum

Zeichnung-Nr.

Stempel

Datum

Planbezeichnung

Bauherr

Datum

Unterschrift

Projekt

VW 150 St

VW 150 St

VW 100 AZ

VW 100 AZ

104.55

104.46

104.50

106.52

106.62

106.44

104.46

105.62

105.62
105.60

105.61

eN 150 PE 

2016

eN 150 PE  2015

eN 100 St 1945

eN 150 PE 2006

D=105.36

D=104.49

D=104.88

D=105.09

D=104.82

D=104.99

D=104.69
S=101.98

S=102.50
D=104.75

S=102.29D=104.39

D=104.55

S=102.53

D=105.34
S=103.45

D=104.64
S=103.13

D=104.72
S=n.m.

S=n.m.
D=105.85

D=105.86
S=n.m.

D=104.95

S=102.70

D=105.32

D=105.22

D=104.31

D=104.65

D=105.74

106.60

MI

105.80

F/R

öG

ZEICHENERKLÄRUNG

SO 1

GRZ  0,6

Hmax

1. Planungsrechtliche Festsetzung

1.1  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

hier: Mischgebiet (§ 6 BauNVO) 

hier: Sondergebiet 1 (§ 11 BauNVO)

1.2  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB)

Grundflächenzahl (§ 19 Abs.1 BauNVO)
hier: GRZ = 0,6

maximale Gebäudehöhe über NHN (§ 20 Abs. 1 BauNVO)

Füllschema der Nutzungsschablone:

    Art der                maximale Gebäudehöhe
baul. Nutzung            über NHN
             

Grundflächenzahl

1.3  Bauweise (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

1.4  Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier Fußgänger- und 
Radverkehr (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Straßenbegrenzungslinie

1.5 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grünfläche

öffentliche Grünfläche

Umgrenzung von Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9  Abs.1 25a BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9  Abs.1 25b BauGB)

1.6 Sonstige Planzeichen

Altlastenverdachtsfläche

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung der Art und des Maßes der Nutzung
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Der Geltungsbereich des Plangebiets ist nachfolgender Abbildung (ohne Maß-
stab) zu entnehmen.

Bad Düben, den 17. Mai 2022

Astrid Münster
Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung – 
Satzung der Stadt Bad Düben zum Bebauungsplan

„Wohngebiet Hinter den Mühlen Teil 2 – 
Alaunwerksweg“ 

Der Stadtrat der Stadt Bad Düben hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2021 
mit Beschluss-Nr. 7-25-990 den Bebauungsplan „Wohngebiet Hinter den Mühlen 
Teil 2 – Alaunwerksweg“  in der Fassung vom 29. November 2021 bestehend 
aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen und dem Umweltbericht 
mit FFH-Vorprüfung gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung 
beschlossen und die Begründung gebilligt. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß 
§ 10 Absatz 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt die Satzung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB in Kraft.
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wohngebiet Hinter den Mühlen Teil 
2 – Alaunwerksweg“ umfasst folgende Flurstücke der Flur 2 in der Gemarkung 
Bad Düben: Teile der Flurstücke 414 und 178/25. 
Der Geltungsbereich ist in dem Auszug der Planzeichnung (nicht maßstäblich) 
als durchgängige graue Umrandung dargestellt. Es gilt die Innenseite der Um-
randung als Geltungsbereichsgrenze. Maßgebend ist die Planzeichnung in der 
Fassung vom 29. November 2021.
Jedermann kann die Satzung bestehend aus der Planzeichnung, der Begründung, 
den textlichen Festsetzungen, dem Umweltbericht mit FFH-Vorprüfung und die 
zusammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan in der Stadtverwaltung Bad 
Düben, Bau- und Bürgeramt, Markt 11, 04849 Bad Düben zu den Öffnungszeiten 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
Zusätzlich werden die Unterlagen gemäß § 10a Absatz 2 BauGB in das 
zentrale Internetportal des Landes Sachsen unter https://buergerbeteiligung.
sachsen.de/portal/bplan/startseite und das Internetportal der Stadt Bad 
Düben unter www.bad-dueben.de/rathaus/stadtentwicklung/ eingestellt und 
zugänglich gemacht. 

Bekanntmachungsanordnung

Gemäß § 215 Absatz 1 Satz 1 BauGB werden 
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche Ver-

letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs unbeachtlich,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a BauGB 
beachtlich sind.

Gemäß § 4 Absatz 4 Satz 1 i. V. m. Absatz 5 SächsGemO gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zu 
Stande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen 

Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Fristen

a) die Rechtsaufsichtbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Ge-

meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

 Ist eine Verletzung nach Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der im § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

jedermann diese Verletzung geltend machen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Absatz 
3 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB hingewiesen. 
Demnach erlöschen Entschädigungsansprüche für 
nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruchs herbeigeführt wird.

Der Geltungsbereich des Plangebiets ist nachfol-
gender Abbildung (ohne Maßstab) zu entnehmen.

Bad Düben, den 17. Mai 2022

Astrid Münster
Bürgermeisterin

Stellenausschreibung

Die Kurbetriebsgesellschaft ist ein öffentliches Un-
ternehmen des Landkreises Nordsachsen, der Stadt 
Bad Düben und der Sparkasse Leipzig. Unter dem 
Dach der Gesellschaft wird das HEIDE SPA Kurbad 
mit verschiedenen weiteren Gesundheitseinrich-
tungen sowie das HEIDE SPA Hotel geführt. Hinzu 
kommen ein Tagungs- und Veranstaltungsbereich, 
verschiedene gastronomische Einrichtungen und 
die Betreibung des NaturSportBades mit Camp Bad 
Düben. Insgesamt arbeiten ca. 150 Mitarbeiter/innen 
in den verschiedenen Unternehmensbereichen.     

Für die Fortsetzung der zukunftsweisenden Unter-
nehmensentwicklung in den letzten Jahren suchen 
wir eine Geschäftsführung (m/w/d) die das Unter-
nehmen mit ganzem Herzen und viel Engagement 
erfolgreich weiterführt. Als Alleingeschäftsführer/in 
sind Sie für die operative Geschäftstätigkeit sowie 
für die strategische Weiterentwicklung der einzelnen 
Geschäftsfelder verantwortlich. Die Hauptschwer-
punkte Ihrer Arbeit liegen in der Betreibung des 
Kurbades und den dazugehörigen Einrichtungen 
sowie in der Führung des HEIDE SPA Hotels, 
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"Wohngebiet Hinter den Mühlen Teil 2 - Alaunwerksweg„ Bad Düben

Teil A - Planzeichnung ART DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet

0,3

VERKEHRSFLÄCHEN
[§9 (1) Nr.11 und (6) BauGB]

BAUWEISE, �berbaubare Grundst�cksflüche
[§9 (1) Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO]

Grundflöchenzahl als Hüchstmaä

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
[ § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m.  §§ 16-20  BauNVO]

Hüchstgrenze der Zahl der Vollgeschosse

Straäenbegrenzungslinie

E nur Einzelhöuser zulössig

offene Bauweise

PFLANZBINDUNGEN
[§ 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB]

Erhalt von Böumen

TH max. 6,50 m Hüchstmaä der Traufhühe

Öffentliche Straäenverkehrsflöchen

Baugrenze

Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB)
und nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Festsetzung durch Planzeichen

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGULUNG, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FäR
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ERHALTUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT
[§ 5 Abs.2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs 1. Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB]

Umgrenzung von Flöchen zum Anpflanzen von Böumen,
Ströuchern und sonstigen Bepflanzungen
[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) u. Abs. 6 BauGB]

Private Verkehrsflöche

Grenze des röumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplans [§9 (7) BauGB]

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder
Abgrenzung des Maäes der Nutzung innerhalb eines
Baugebietes [§ 1 Abs. und § 16 Abs. 5 BauNVO]

SONSTIGE PLANZEICHEN

II

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
Flöchen gem. textlicher Festsetzung Nr. 9
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

o

EIN- BZW. AUSFAHRTEN UND ANSCHLUSS ANDERER FLÄCHEN AN DIE

VERKEHRSFLÄCHEN
[§ 9 Abs.1 Nr. 4 und 11 und Abs. 6 BauGB]

Einfahrtbereich

GH max.10,0 m Hüchstmaä der Geböudehühe

WA1 II

0,3
WA2 II

0,2 TH 6,50m
GH 10,0m

WA1 II

0,3

Eo

Geplante Grundst●cksgrenzen

414

Teil A: Planzeichnung
Teil B: Begr●ndung

TH 6,50m
GH 10,0m

TH 6,50m
GH 10,0m

Anpflanzung von Böumen

Eo
Eo

30 m - Grenze Waldabstand
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welches dank seiner außerordentlich geschätzten Servicequalität eine große 
Zahl von Stammgästen begrüßen darf. Darüber hinaus kümmern Sie sich um 
das Tagungs- und Veranstaltungsgeschäft und sorgen in unseren Restaurants 
für ein differenziertes kundenorientiertes gastronomisches Angebot. Neben 
diesen inhaltlichen Schwerpunktthemen gestalten sich Ihre Aufgaben wie folgt:

Ihre Aufgaben 
• Führung der laufenden Geschäfte
• Strategische Weiterentwicklung der einzelnen Unternehmensbereiche
•  Verbesserung der Marktpositionierung 
•  Wahrung des Leistungsniveaus und der Servicequalität zum Zwecke der 

Kundenbindung und Kundengewinnung
•  Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur 

Ihr Profil
• Der Umgang mit Menschen ist Ihr Lebenselixier und Gastgeber-Sein Ihre 

Leidenschaft.
•  Eine hervorragende Servicequalität in allen Bereichen ist Ihr täglicher Anspruch.
•  Sie sind nicht nur Verwalter/in, sondern richten den Blick nach vorn.
•  Sie haben bereits mehrjährige Leitungserfahrung im Hotel- und/oder Gastge-

werbe bzw. in der Führung eines Kurbetriebes und verfügen über ausgeprägte 
soziale Kompetenzen und Einfühlungsvermögen.

•  Ein kooperativer und partizipativer Führungsstil zeichnet Sie ebenso aus wie 
ein wertschätzender Umgang mit der Belegschaft.

•  Die Identifikation mit der Region Bad Düben und ihren Menschen runden Ihr 
Profil ab.

Unser Angebot
Auf Sie wartet eine herausfordernde und spannende Leitungstätigkeit mit vie-
len Gestaltungsfreiräumen. Wir bieten Ihnen neben einem außergewöhnlichen 
und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld ein engagiertes Team, welches Sie 
in der Umsetzung der Leitlinien tatkräftig unterstützt. Mit Hilfe unseres gut 
eingespielten Teams können Sie nicht nur die Zukunft unseres Unternehmens, 
sondern auch die Entwicklungen in der Stadt Bad Düben und darüber hinaus 
aktiv mitgestalten.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 7. Juni 2022 
(inklusive Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und nächstmöglichen Eintrittster-
mins) an das von uns beauftragte Beratungsunternehmen: bbvl mbH, Frau Ina 
Winter, Ferdinand-Rhode-Straße 16, 04107 Leipzig oder stelleninfo@
bbvl.de. Diskretion ist selbstverständlich.

Zweckverband Abwassergruppe      
Dübener Heide, Bad Düben      

Landkreis Nordsachsen
        

4. Änderungssatzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und ab-
flusslosen Gruben (Fäkalsatzung vom 4. November 2015)

Aufgrund von § 50 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 144), von 
§§ 4, 14 Absatz 1 und 124 Absatz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (Sächs-
GVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 
2022 (SächsGVBl. S. 134) von § 47 Absatz 2 und §§ 6 Absatz 1, 5 Absatz 4 
Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 15. April 2019 (SächsGVBl. S. 270) und von §§ 2 
und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 
245), hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwassergruppe 
Dübener Heide, Bad Düben (nachfolgend ZAWDH genannt) in ihrer Sitzung 
am 11. Mai 2022 folgende 

4. Änderungssatzung zur Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen 
und abflusslosen Gruben (Fäkalsatzung) vom 4. November 2015 beschlossen:

§ 1 Änderungen

(3) § 5 Absatz 4 erhält folgende neue Fassung:
„Die Gebühr beträgt in der einheitlichen öffentlichen Einrichtung für Fä-
kalschlamm aus Kleinkläranlagen  70,51 €/m³
für Abwasser aus abflusslosen Gruben  39,39 €/m³
für die dezentrale Fremdanlieferung (Firmen)      21,24 €/m³
Zusätzliche Schlauchlängen ab 40 m  1,19 €/m
Aufpreis bei Entsorgung von stichfestem Fäkalschlamm 56,99 €/m³
zzgl. Stundenlohn Fahrer  34,57 €/Std.
Stundenlohn Beifahrer/Geräteführer  32,44 €/Std.“

§ 2 Inkrafttreten

Diese 4. Änderung der Fäkalsatzung (FäkS) tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Bad Düben, den 12. Mai 2022

Astrid Münster
Verbandsvorsitzende

Hinweis nach § 4 Absatz 4 SächsGemO:
Nach § 47 Absatz 2 Satz 1 und § 5 Absatz 3 Satz 1 SächsKomZG in Verbin-
dung mit § 4 Absatz 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder 

die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 21 Absatz 3 SächsKomZG 

in Verbindung mit § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit 
widersprochen hat,   

4. vor Ablauf der in § 47 Absatz 2 Satz 1 und § 5 Absatz 3 Satz 1 SächsKomZG 
in Verbindung mit § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber dem ZA-

WDH unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

 Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 47 Absatz 2 Satz 1 und § 5 Absatz 3 Satz 1 
SächsKomZG in Verbindung mit § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Zweckverband Abwassergruppe      
Dübener Heide, Bad Düben      

Landkreis Nordsachsen

Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen 
in weisungsfreien Angelegenheiten (Kostensatzung – KostS)

Auf der Grundlage von § 8a des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (Sächs-
KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. 
S. 116), geändert durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 
(SächsGVBl. S. 245) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) 
hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwassergruppe Dübener 
Heide, Bad Düben am 11. Mai 2022 folgende Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten 
beschlossen:

§ 1 Kostenpflicht
 
Der Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide, Bad Düben erhebt für seine 
Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten Verwaltungsgebühren und 
Auslagen (Kosten); abweichend von den §§ 3 bis 4 SächsKAG finden die §§ 
2, 3 Absätze 4 bis 6, § 4 Absätze 2, 3 und 5, §§ 6 bis 9, 11 bis 13, 15, 16, 17 
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Absätze 1 bis 3 und 5, §§ 18 bis 20, 22 und 23 des Sächsischen Verwaltungs-
kostengesetzes (SächsVwKG) in der jeweils geltenden Fassung entsprechende 
Anwendung. Für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen aus 
dem Aufkommen an Verwaltungsgebühren und Auslagen gelten die Vorschriften 
des Gemeindehaushaltsrechts.

§ 2 Kostenverzeichnis

Die Höhe der Verwaltungsgebühren und Auslagen bemisst sich wie folgt:

Lfd. Nr. Amtshandlung  Gebühr in Euro 

I. Allgemeine Amtshandlungen

1. Bereitstellung von Vervielfältigungen (Abschriften oder Ausfertigungen)
1.1 in Papierform
ohne Berücksichtigung der Art der Herstellung
Schwarz-weiß-Kopien einseitig DIN A 4
für die ersten 50 Seiten pro Seite 0,50 €
für jede weitere Seite  0,15 €
Schwarz-weiß-Kopien einseitig DIN A 3
für die ersten 50 Seiten pro Seite  0,75 €
für jede weitere Seite 0,25 €
Farbkopien einseitig DIN A 4, pro Seite              1,00 € 
Farbkopien einseitig DIN A 3, pro Seite  1,25 €
1.2 in elektronischer Form
1.2.1 sofern die Datei bereits in elektronischer 
Form vorhanden ist, je Datei 1,50 €
1.2.2 soweit zur Bereitstellung einer 
Vervielfältigung in elektronischer Form
Dokumente zuvor von der Papierform in die 
elektronische Form übertragen werden müssen wie lfd. Nr.  1.1 für 
 Vervielfältigungen in s/w
1.2.3 sofern die Datei auf einem Datenträger 
versandt wird, je Datenträger 5,00 €

2. Anfertigung einer besonders zeitraubenden 
oder kostspieligen Ausfertigung oder Abschrift    
 Die Schreibauslagen 
 unter Punkt 1.1  
 können bis auf das
 Fünffache erhöht werden

3. Fristverlängerung
3.1 Verlängerung der Frist, deren Ablauf einen neuen Antrag auf
Erteilung einer gebührenpflichtigen Genehmigung, Erlaubnis,
Zulassung, Verleihung oder Bewilligung erforderlich machen würde  
 10 bis 25 % der für 
 die Genehmigung 
 etc. vorgesehenen
 Gebühr, mindestens
 10,00 €
3.2 Verlängerung einer Frist in anderen Fällen 10,00 € bis 40,00 €

4. Beglaubigungen
4.1. Beglaubigung einer Unterschrift oder 
eines Handzeichens  10,00 €
4.2. Beglaubigung einer Abschrift, Fotokopie und dergleichen
4.2.1 bei Schriftstücken, die nicht in deutscher oder sorbischer
Sprache abgefasst sind, je Seite 1,50 €
mindestens 10,00 €
4.2.2 Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien und dergleichen,
die die Behörde selbst hergestellt hat, je Beglaubigung  
 5,00 €
4.2.2. Schriftstücke des Zweckverbandes, unabhängig von der
Seitenanzahl je Seite 0,75 €
mindestens 10,00 €

5. Erteilung einer Bescheinigung 10,00 bis 170,00 €

6. Einsichtgewährung/Auskünfte
6.1 Einsichtgewährung in Akten und amtliche Bücher, soweit die 
Einsicht nicht in einem gebührenpflichtigen Verfahren gewährt wird 

je Akte oder Buch 1,00 € 
mindestens  10,00 €
6.2 Erteilung von Auskünften, die über § 11 
Absatz 1 Nr. 6 SächsVwKG hinausgehen 35,00 bis 700,00 € 
6.3 Erste Kopie nach Artikel 15 Absatz 3 
Datenschutzgrundverordnung kostenfrei

7. Überlassung von Akten für die Verfolgung 
von Ansprüchen und Interessen 15,00 bis 75,00 €

8. Erteilung einer Zweitschrift, 
je angefangene  Seite 0,75 €
mindestens 10,00 €

9. Aufnahme einer Niederschrift, 
je angefangene Stunde 5,00 bis 60,00 €
mindestens 10,00 €

10. Amtshandlungen in Vollstreckungsverfahren
10.1. Mahnung nach § 13 Absatz 2 SächsVwVG  8,00 bis 40,00 €
10.2 Vollstreckungsankündigung 8,00 bis 40,00 €
10.2.1 Anordnung von Zwangsmittels nach § 20 Absatz 1 Satz 1
SächsVwVG, soweit sie nicht mit dem Verwaltungsakt 
verbunden ist, durch den die Handlung, Duldung oder 
Unterlassung aufgegeben wird  70,00 bis 180,00 €
10.2.2 Festsetzung von Zwangsgeld nach § 22 
Abs. 2 SächsVwVG  40,00 bis 1.000,00 €
10.2.3 Anwendung der Zwangsmittel Ersatzvornahme oder
unmittelbarer Zwang nach § 24 Absatz 1 Satz 1 oder § 25 SächsVwVG 
 100,00 bis 1.000,00 €

11. Widerspruchsentscheidungen  
je angefangene Zeiteinheit 5,40 €/ZE*

II. Abwasserangelegenheiten
1. Anschlussgenehmigung
Bearbeitung eines Entwässerungsantrags und Erteilung der Genehmigung zur 
Einleitung von Abwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen einschließlich 
der Genehmigung der Herstellung, Veränderung, Erweiterung und Stilllegung
der Grundstücksentwässerungsanlagen pro Anschlusskanal     
 35,00 bis 500,00 €
2. Schachtgenehmigung/Planauskunft
2.1. Schachtschein/Planauskunft und 1 Lageplan bis DIN A3   
    20,00 bis 500,00 €
2.2. für jeden weiteren Lageplan bis DIN A3  15,00 €
2.3. für Lagepläne größer DIN A3  zzgl. den Kosten in 
 tatsächlich entstandener Höhe
2.4. Auszüge aus Vermessungsplänen und Leitungsbestandsplänen
DIN A 4, pro Seite      2,50 €
DIN A 3, pro Seite                                                  5,00 €

3. sonstige Genehmigungen und Anordnungen (Stellungnahmen)
sowie Entscheidungen 29,70 €/Fall

4. Außenarbeiten nach Zeitaufwand 3,40 €/ZE*

5. Zuschlag für Notfalleinsätze (zzgl. zur Normalgebühr)
Rufbereitschaft ab 21 bis 6 Uhr (Nachtarbeit) 0,68 €/ZE*
Sonntagsarbeit 0,85 €/ZE*
Feiertagsarbeit 1,19 €/ZE*

6. Stundensatz für sonstige Tätigkeiten
Verwaltung 49,30 €/Std.
Techniker 34,10 €/Std.

7. Fahrtkostenersatz pro km
vom Sitz des ZAWDH bis zum Ort der Handlung 0,30 €/km

ZE = Zeiteinheit – diese entspricht 5 min

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Juni 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über 



die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien 
Angelegenheiten vom 14. Dezember 2015, außer Kraft.

Bad Düben, den 12.05.2022

Astrid Münster
Verbandsvorsitzende

Hinweis nach § 4 Absatz 4 SächsGemO:
Nach § 47 Absatz 2 Satz 1 und § 5 Absatz 3 Satz 1 SächsKomZG in Verbin-
dung mit § 4 Absatz 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder 

die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 21 Absatz 3 SächsKomZG 

in Verbindung mit § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit 
widersprochen hat,   

4. vor Ablauf der in § 47 Absatz 2 Satz 1 und § 5 Absatz 3 Satz 1 SächsKomZG 
in Verbindung mit § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber dem ZAWDH 

unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in § 47 Absatz 2 Satz 1 und § 5 Absatz 3 Satz 1 Sächs-
KomZG in Verbindung mit § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.

Beschlussübersicht

Die Verbandsversammlung des ZAWDH fasste in ihrer öffentlichen Sitzung 
am 11. Mai 2022 folgende Beschlüsse:

Beschluss VS 05/2022
Abbruch aktueller Gebührenkalkulationszeitraum 2021/2022 dezentrale Ge-
bühren

Beschluss VS 06/2022
Beschlussfassung zu dezentralen Gebühren ab 2022

Beschluss VS 07/2022
4. Änderungssatzung der Fäkalsatzung

Beschluss VS 08/2022
Neue Verwaltungskostensatzung ab dem 1. Juni 2022

Grundsteuerreform

Die bisherige Berechnung der Grundsteuer für Immobilien ist nicht mehr 
zeitgemäß. Mit einer Reform soll ab 2025 die Steuerlast fairer auf die Grund-
stücksbesitzer verteilt werden. Das ist das Ziel. Doch zunächst sind erst einmal 
die Eigentümer gefragt. Sie müssen künftig auch eine Steuererklärung für 
Grundstücke abgeben.
Auf der Internetseite der Landesregierung 
www.finanzamt.sachsen.de/grundsteuer-11198.html
können sich Interessierte über die damit verbundenen Änderungen und Pflichten 
für Grundstücks-eigentümer informieren.

Aufforderung der Eltern zur Anmeldung ihrer 
Kinder zum Schulbesuch in Bad Düben

Liebe Eltern!

Nach den gesetzlichen Bestimmungen werden für das Schuljahr 2023/2024 alle 
Kinder schulpflichtig, die zwischen dem 1. Juli 2016 und dem 30. Juni 2017 

geboren wurden bzw. zurückgestellt wurden. Kinder, die bis zum 30.September  
2023 das sechste Lebensjahr vollenden, dürfen auch angemeldet werden. Kinder, 
die  noch nicht schulpflichtig sind, können auf Antrag der Eltern zum Anfang des 
Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, wenn sie den für den Schul-
besuch erforderlichen geistigen und körperlichen Entwicklungsstand besitzen. 

Die Anmeldung der betreffenden Kinder erfolgt im Sekretariat der Heide- 
Grundschule:

Montag, 18. Juli 2022 8.00 – 12.00 Uhr und 12.30 – 15.00 Uhr 
Dienstag, 19. Juli 2022 8.00 – 12.00 Uhr und 12.30 – 17.00 Uhr 
Mittwoch, 20. Juli 2022 8.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag, 21. Juli 2022 8.00 – 12.00 Uhr
   
          
Erforderlich ist die Geburtsurkunde des Kindes bzw. das Familienstammbuch. 
Das Kind muss nicht vorgestellt werden. Die Anmeldung muss von beiden El-
tern gemeinsam vorgenommen werden. Andernfalls ist eine Vollmacht und 
Ausweiskopie bzw. der Nachweis der Alleinsorgeberechtigung notwendig. 
Bitte bringen Sie zur Anmeldung Ihres Kindes bei unverheirateten Eltern 
die Bescheinigung über die Erziehungs – und Sorgeberechtigung mit.

Weitere Termine und Modalitäten zur Überprüfung der Schulanfänger selbst 
werden noch bekanntgegeben.

Krause
Schulleiterin Heide-Grundschule  

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Schnaditz

Hiermit werden alle Eigentümer jagdlich genutzter Flächen, die im Jagdkataster 
der Jagdgenossenschaft erfasst sind, zu der am 24. Juni 2022 um 19.00 Uhr im 
Bürgerhaus Schnaditz stattfindenden Jahreshauptversammlung für die Jagdjahre 
2019 bis 2021 recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung

•  Eröffnung und Begrüßung
•  Feststellung der Anwesenheit und der vertretenen Flächen 
•  Bericht des Vorstandes und der Kassiererin
• Beschlussfassung zum sachlich und rechnerisch geprüften Jahresabschluss 

für die Jagdjahre 2019 bis 2021 und die Entlastung des Vorstandes und der 
Kassiererin

•  Verwendung des Reingewinns
•  Diskussion
•  Schlusswort des Vorsitzenden

Anschließend wird ein kleiner Imbiss bei gemütlichen Beisammensein gereicht. 

Der Vorstand

Einladung zur Hauptversammlung des 
Hammermühler Karneval Verein e. V. 

mit Neuwahl des Elferrates

am 3. Juni 2022 um 19.30 Uhr in Hermie‘s Bowlingbahn (Körbitzweg 2, 
04849 Bad Düben)

Werte Vereinsmitglieder, gemäß unserer Satzung § 7 Punkt 1 lade ich Dich/
Euch ganz herzlich ein.

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bestätigung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Präsidenten
4. Bericht des Schatzmeisters
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VERANSTALTUNGEN JUNI
bis 10.06. Sonderausstellung „Schmetterlinge – Bedrohte Arten in der Natur
 Mitteldeutschlands“, Naturfotografien von Lutz Döring, Eintritt frei,
 www.naturpark-duebener-heide.de, NaturparkHaus
03.06.
ab 16.00 Wiesenseminar, Schnaditzer Apfelwiese (vor Schloss)
19.00  Grillabend mit frisch gegrillten Klassikern und Spezialitäten: fangfrischer Fisch, 

knuspriger Broiler, Original Thüringer Rostbratwurst, saftige Steaks, knackiges
 Grillgemüse und dazu selbst gemachte Salate und raffinierte Saucen,
 Preis: 29,90 € p. P. (Kinder 2 – 5 Jahre: 9,90 €, 6 – 11 Jahre: 19,90 €) inkl. 0,3 l
 Krostitzer Bier vom Fass oder einem alkoholfreien Getränk, Vorreservierung möglich 

(Tel.: 034243 / 33637 oder www.heidespa.de), HEIDE SPA Biergarten
05.06.
09.30 – 12.30 Wiesen-Blüten-Bienen-Tag zum Heidesonntag, auf Entdeckungstour durch die 

Muldewiesen mit der „Wilden Linde“, Teilnahme kostenfrei,
 Voranmeldung erforderlich (E-Mail: info@wildelinde.de), Treff: NaturparkHaus
06.06. Deutscher Mühlentag, Programme und Öffnungszeiten unter:
 www.muehlen-nordsachsen.de, Bad Dübener Mühlen
10.00 – 17.00 Deutscher Mühlentag im Museumsdorf,
 www.museumsdorf-duebener-heide.de, Obermühle
10.06.
20.00 Eröffnungskonzert des Sommertöne-Festivals, Vokalkünstler „amarcord“,
 www.museumsdorf-duebener-heide.de, Museumsdorf Obermühle
12.06.
14.00 Kurkonzert mit den„Böhmischen (B)Engeln“, kleine, aber feine
 Blasmusikbesetzung, die sich der böhmischen und mährischen Musik in der

 Tradition von Ernst Mosch verschrieben hat, schwungvolle Polken, gefühlvolle
 Walzer und schmissige Märsche, Eintritt frei, Mühlencafé geöffnet (14 – 17 Uhr),
 www.bad-dueben.de, Obermühle
16.06.
19.30 Konzert „10 Jahre Anima“, Eintritt frei, um Spende wird gebeten,
 Evangelische Stadtkirche St. Nikolai
17.06.
18.00 Interaktiver Workshop zur Eröffnung der neuen Sonderausstellung „Konsum 

und Regenwald – Regenwald im Einkaufswagen“, Jirka Krause (freiberuflicher 
Trainer für Globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung), gemeinsam 
globale Verhältnisse und Zusammenhänge erkennen, Eintritt frei,

 Voranmeldung erforderlich (Tel.: 034243 / 72993 oder E-Mail: naturparkhaus@
naturpark-duebener-heide.de), Sonderausstellung ab 18.06. bis 19.08.,

 www.naturpark-duebener-heide.de, NaturparkHaus
18.06.
ab 11.00 Feierliche öffentliche Bürgerhaus-Einweihung und Trödelmarkt
 auf der Schlosswiese, für Speis und Trank ist gesorgt, Bürgerhaus Schnaditz
19.06.
14.00 – 17.00 Mühlencafé geöffnet, www.museumsdorf-duebener-heide.de, Obermühle
26.06.
14.00 – 17.00 Mühlencafé geöffnet, www.museumsdorf-duebener-heide.de, Obermühle
30.06.
19.30 Fermate – Innehalten zum Monatsende, Orgelkonzert mit Prof. Martin Sturm 

(Hochschule für Musik Weimar), Eintritt frei, um Spende wird gebeten,
 Evangelische Stadtkirche St. Nikolai

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

5. Bericht der Kassenprüfer
6. Funktionsentbindung der Kassenprüfer
7. Neuwahl der neuen Kassenprüfer
8. Entlastung des Vorstandes
9. Vorstellung der Kandidaten zum neuen Elferrat
10. Wahl des Wahlvorstandes
11. Wahl des Elferrats
12. Anfragen, Anträge, Diskussion
13. Schlussbemerkungen

Es gelten die am Versammlungstag gültigen Coronaregeln.

Präsident
Matthias Lachmann
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Schießwarnung für den Standortübungsplatz 
Delitzsch – Teil Tiglitzer Forst

in Bad Düben

1. Juni, 2. Juni, 7. Juni, 8. Juni, 15. Juni, 20. Juni, 22. Juni, 23. Juni und 29. Juni 
2022 von 7.00 bis 17.00 Uhr auf der Waldkampfbahn.

Auf die gesetzten Warnzeichen (Absperrschranken, rote Warnflaggen) ist zu 
achten, dem eingeteilten Sicherheitspersonal ist Folge zu leisten.

SupaGolf – 
Spielspaß im Kurpark Bad Düben

In unserem herrlich grünen Kurpark kann zu 
folgenden Zeiten gespielt werden:
Mo, Di, Do, Fr:   von 11 bis 21 Uhr
Sa, So:                 von 11 bis 19* Uhr 
                             (* die Zeit kann aufgrund der aktuellen 
                             Situation auf 16 Uhr verkürzt sein)
Bitte vereinbaren Sie vorab in der Verleihstation im
HEIDE SPA VitalCenter telefonisch unter 
034243 / 33675 einen Termin für Ihre Spielzeit.

Landschaftsmuseum der Dübener Heide 
Burg Düben

• Eröffnung der Sonderausstellung „Schicht für 
  Schicht“ am 3. Juni 2022 von 16 bis 18 Uhr
• Pfingstmontag, 6. Juni 2022, von 12 bis 16 Uhr 
  öffnet die Sonderausstellung „Schicht für Schicht“   
  und der Burgturm.

  Der Eintritt ist frei.   


